
16. #BUPFILA2026
Sei dabei, egal ob als Teilnehmer*in,
Jugendgruppenleiter*in oder Allrounder*in!

22.05.2026 - 25.05.2026
Neufrankenroda



Liebes Mitglied der Johanniter-Jugend,

hast du dich schon einmal gefragt, was passieren würde, wenn Geschichten plötzlich
lebendig werden? Wenn Märchen nicht nur erzählt, sondern erlebt werden, wenn hinter
jedem Zelt ein neues Abenteuer beginnt und der Wald voller Fantasie, Geheimnisse und
Überraschungen steckt?

In diesem BuPfiLa bleiben Geschichten nicht in Büchern. Sie treten heraus, mischen sich
unter uns und machen jeden Tag im Zeltlager zu etwas ganz Besonderem. Bekannte
Figuren, neue Ideen und jede Menge Fantasie treffen auf Spiele, Gemeinschaft, echte
Erlebnisse und natürlich ganz viel JJ- und Lagerfeuer-Feeling.

Gemeinsam tauchen wir ein in eine Welt, in der alles möglich scheint. Mal geht es um Mut,
mal um Freundschaft, mal um Teamgeist, Kreativität oder einfach nur um Spaß. Jeder Tag
bringt neue Abenteuer, und jede Geschichte wartet darauf, entdeckt zu werden.

Beim BuPfiLa bist du nicht nur Zuschauer – du bist mittendrin in der Geschichte. Vielleicht
nimmst du am Ende nicht nur schöne Erinnerungen mit nach Hause, sondern auch deine
ganz eigene Geschichte.

Melde dich jetzt an und werde Teil vom BuPfiLa 2026 unter dem Motto: 
„Johnnystories – wo Geschichten lebendig werden“.

Wir freuen uns auf dich!

Dein Team BuPfiLa

JOHNNYSTORIES



ALLES, WAS DU ZUM BUPFILA 2026 WISSEN MUSST

Wann:
Das 16. Bundespfingstzeltlager findet vom 22. bis zum 25. Mai 2026 statt. 

Wo:
Unser diesjähriger Gastgeber ist die Familienkommunität SILOAH e.V. in Neufrankenroda
bei Gotha.

Für wen:
Sämtliche SSDs, Jugend- und Projektgruppen der Johanniter-Jugend sind herzlich
eingeladen! 

Du bist volljährig, packst gerne mit an und begleitest keine Jugendgruppe aufs BuPfiLa?
Dann unterstütze uns als Allrounder*in.

Teilnahmebeitrag:
Dieses Jahr möchten wir erstmal keinen feststehenden Teilnahmebeitrag erheben.
Stattdessen ermöglichen wir, dass jede Person bzw. Familie einen Beitrag zahlt, der zu den
eigenen finanziellen Möglichkeiten passt. Daher wird kann bei jeder Anmeldung zwischen
diesen Beitragsoptionen gewählt werden:  

10€
30€
50€ (bisheriger Standard-Beitrag und notwendiger Durchschnitt)
75€
100€

Wir hoffen, dass mit einem sozial gerechteren Beitrag Hürden genommen werden und
niemand aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen kann. Gleichzeitig wird so ermöglicht,
dass Familien mit den finanziellen Mitteln durch die Auswahl eines höheren Beitrags
solidarisch diese Idee unterstützen, ohne dass massive Mehrkosten für die
Gesamtorganisation entstehen.   

Die Auswahl des Teilnahmebeitrags muss nicht begründet werden und erfordert keinerlei
Nachweis - die Idee gründet auf gegenseitigem Vertrauen. 

https://www.siloah-hof.de/


Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an
Veranstaltungen der Johanniter-Jugend
In dem Teilnahmebeitrag sind An- und Abreise nicht mit inbegriffen. Eventuell bezuschusst
dein Regional- bzw. Kreisverband deine Teilnahme. Bitte erkundige dich daher bevor du
dich anmeldest direkt bei deinem Regional- bzw. Kreisverband, ob gegebenenfalls noch
weitere Kosten entstehen oder du sowieso weniger zahlen musst. Wie auch in den
vergangenen Jahren, wird der Betrag dann durch die Verbände eingesammelt.

Für Fragen zu Kosten und Teilnahme stehen wir dir außerdem über 
zeltlager@johanniter-jugend.de zur Verfügung.

Anmeldung
Du kannst dich bis zum 19.04.2026 direkt online unter: 
events.johanniter.de/bupfila-2026-teilnehmerinnen anmelden. 

Hier müssen sich alle Personen, die beim BuPfiLa teilnehmen möchten, einzeln anmelden.
Bevor du dorthin wechselst, schau dir am besten zunächst diese Ausschreibung vollständig
an und sprich dich mit deinem*r zuständigen Jugendgruppenleiter*in ab.

Wenn du auf dem Zeltlager minderjährig bist, benötigen wir zusätzlich eine
Einverständniserklärung deiner Eltern bzw. Personensorgeberechtigten. Diese musst du
direkt in unserer digitalen Anmeldung hochladen. Erst danach kannst du durchstarten und
alles Wichtige eintragen. Du findest das Formular hier oder direkt auf der ersten Seite der
Aloom-Anmeldung.

Kontaktdaten:
Bei Fragen rund um die Anmeldung, die du nicht in deinem Verband klären kannst, 
melde dich bitte unter anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de

mailto:zeltlager@johanniter-jugend.de
https://events.johanniter.de/bupfila-2026-teilnehmerinnen
https://www.johanniter.de/assets/JUH/Jugend/Dateidownloads/BuPfiLa_2026/BuPfiLa_2026_Einverstaendniserklaerung_Minderjaehrige.pdf
mailto:anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de


Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an
Veranstaltungen der Johanniter-Jugend
Hier findest du ein Erklärungsvideo zur Anmeldung. Die wichtigsten Schritte findest du
auch im Folgenden:

1.Gehe auf die Seite events.johanniter.de/bupfila-2026-teilnehmerinnen .
2.Wenn du noch minderjährig bist, lade das Einverständniserklärungsformular herunter,

fülle es aus (digital oder ausgedruckt) und lass es von deinen
Personensorgeberechtigten (meist deine Eltern) unterschreiben. Am Ende lädst du das
unterschriebene Dokument bzw. einen Scan oder Foto davon direkt bei Aloom hoch.

3.Auf der nächsten Seite fragen wir deine persönlichen Daten ab. Achte darauf, dass die
Notfallnummer über das Pfingstwochenende wirklich erreichbar ist.

4.Falls du nicht weißt, wie dein Regional- bzw. Kreisverband heißt, frag ruhig deine*n
Jugendgruppen- oder SSD-Leiter*in. Bevor deine Anmeldung an der Angabe scheitert,
gib „weiß ich nicht“ an und wir melden uns dann bei dir.

5.Abschließend benötigen wir noch einige Einverständnisse von dir bzw. deinen
Personensorgeberechtigten. Füll daher, wenn du minderjährig bist die Anmeldung am
besten vollständig mit deinen Personensorgeberechtigten aus.

6.Falls du nach Abschluss der Anmeldung keine Bestätigungsmail bekommen haben
solltest, ist leider irgendetwas schief gelaufen. Prüfe erst deinen Spamordner und
melde dich im Zweifel bitte noch einmal an. Wenn Fragen offen geblieben sind, kannst
du dich gerne an anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de wenden.

P.S.: Längere Ladezeiten während der Anmeldung sind leider normal, warte einfach ein
wenig ab und lade die Seite nicht neu.

Anmeldeschluss
Anmelden kannst du dich bis zum 19.04.2026. Leider sind Anmeldungen nach diesem
Zeitpunkt aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich.

https://youtu.be/-88QkVG2CNk
https://events.johanniter.de/bupfila-2026-teilnehmerinnen
mailto:anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de


Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an
Veranstaltungen der Johanniter-Jugend
Prävention sexualisierter Gewalt und Offenes Ohr
Mit dem Präventionskonzept !ACHTUNG setzt sich die Johanniter-Jugend dafür ein, dass
sich bei unseren Angeboten alle wohl und sicher fühlen können. Neu in diesem Jahr gibt es
das Team „Offenes Ohr“, das eng mit den Vertrauenspersonen zusammenarbeitet. Es wird
euch bei zur Seite stehen, wenn ihr einfach jemanden zum Reden braucht, Unterstützung
wenn alles etwas viel wird, ihr  Vermittlung bei Auseinandersetzungen braucht, oder
einfach eine Pause in einer ruhigen Ecke braucht. 

Kontaktdaten
Bei Fragen rund um die Anmeldung, die du nicht in deinem Verband klären kannst, melde
dich bitte unter anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de . Für generelle Fragen stehen
wir dir unter zeltlager@johanniter-jugend.de  zur Verfügung.

mailto:anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de
mailto:zeltlager@johanniter-jugend.de
mailto:zeltlager@johanniter-jugend.de


Bekleidung:
Hosen (lang und kurz)
Pullover und T-Shirts
Unterwäsche und (warme) Socken
Kopfbedeckung gegen die Sonne, ggf.
Sonnenbrille
2 Paar festes Schuhwerk und
Badelatschen
warme Jacke
Regenjacke und falls vorhanden
Regenhose

Für das Zeltlagerleben:
Schlafsachen
warmer Schlafsack, dazu ggf. dicke
Decke
Kopfkissen
Isomatte oder Luftmatratze
Zahnbürste/-pasta, Duschzeug und bei
Bedarf weitere Pflegeprodukte
Dusch- und Handtuch
Badekleidung
Sonnencreme
Insektenschutz

PACKLISTE
Zum Essen:

Teller (hoch/tief)
Tasse/Becher
Besteck (Messer, Gabel und Löffel)
Trockentuch
Trinkflasche und Brotdose

⚠ Wichtig:
Es wird kein Essen auf Einweg-Geschirr
oder mit Einweg-Besteck ausgegeben!

Das Wichtigste zum Schluss:
Taschenlampe
Personal- oder Kinderausweis
Krankenversicherungskarte und Kopie
des Impfpasses
benötigte Medikamente und
Medikamentenliste
kleines Taschengeld fürs Bistro
wenn du magst ein Kuscheltier

PACKLISTE
Was du mitbringen solltest, um rundum gut ausgestattet zu sein!

Sprich gerne deine*n Jugendgruppenleiter*in an, ob du noch etwas bestimmtes brauchst
oder etwas für die ganze Gruppe organisiert wird und du es nicht einpacken musst.



ZELTLAGERORDNUNG

Grundsätzliches zum Verhalten
Wir sind Gäste auf dem Zeltplatz der Familienkommunität SILOAH e.V. in Neufrankenroda.
Damit wir eine fantastische Zeit miteinander verbringen, ist es wichtig, dass wir uns an
einige Regeln halten.

1. Den Anweisungen der Gesamtleitung ist Folge zu leisten.                                             
    
2. Aufsichtspflicht
   Die Aufsichtspflicht für die Gruppe obliegt während der gesamten Veranstaltung dem*r
   verantwortlichen Jugendgruppenleiter*in.

3. Verlassen des Zeltplatzgeländes
    Das Entfernen vom Zeltlagerplatz ist den Teilnehmenden nur nach Absprache mit den     
    jeweiligen Jugendgruppenleiter*innen in Kleingruppen von mindestens drei Personen 
    gestattet. Alle Teilnehmenden müssen sich beim Verlassen des Zeltplatzes bei ihren 
    Jugendgruppenleiter*innen ab- und bei der Rückkehr anmelden.

4. Rauchen
    Es gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Das Rauchen ist nur an den
    dafür ausgewiesenen Stellen gestattet. Aus Brandschutzgründen ist das Rauchen in den  
    Zelten absolut untersagt. Dies gilt auch für Smoker und E-Zigaretten. Die Kippen sind 
    ordnungsgemäß in einem Aschenbecher und nicht einfach auf der Wiese zu entsorgen!
    Wasserpfeifen, Shishas und ähnliches sind auf dem gesamten Zeltlagergelände 
    untersagt.

5. Alkohol und Drogen
    Hier gelten ebenfalls die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sowie die Richtlinie
    der Johanniter-Jugend zum „Umgang mit Alkohol und Drogen”. Darüber hinaus sind das 
    Mitbringen von eigenen alkoholischen Getränken und der Konsum von Spirituosen und 
    branntweinhaltigen Getränken nicht gestattet. Ebenso ist das Mitbringen, Beisichführen 
    und der Konsum von Cannabis auf dem gesamten Zeltplatzgelände untersagt. Wer sich 
    daran nicht hält, wird ohne weitere Verwarnung sofort vom Zeltlager ausgeschlossen.



Zeltlagerordnung

6. Feuer machen
    Das feuermachen ist den einzelnen Gruppen grundsätzlich untersagt. Natürlich gibt es ein
    Lagerfeuer – dieses wird zentral organisiert.

7. Nachtruhe
    Zwischen 22 und 7 Uhr besteht Nachtruhe auf dem Platz. Dies bedeutet, dass es in     
    diesem Zeitraum auf dem Zeltplatz so ruhig ist, dass jede*r schlafen kann.

8. Musikanlagen
    Bei der Nutzung von elektrisch betriebenen Musikanlagen (Bluetooth-Lautsprecher,
    Mobiltelefone, o.ä.) ist jederzeit auf die Lautstärke zu achten, während der Nachtruhe ist  
    die Benutzung grundsätzlich untersagt. Auf Bitte anderer Gruppen oder des Teams des 
    Bundespfingstzeltlagers ist die Musikanlage auszuschalten oder leiser zu stellen.

9. Aufladen elektronischer Geräte
    Das Aufladen von elektronischen Geräten in den Sanitäranlagen ist aus Sicherheits-
    gründen untersagt.

10. Küchenbereich
     Das Betreten der Küchenbereiche ist aus hygienischen Gründen untersagt.

11. Waldflächen und Felder
     Das Gelände unseres Zeltlagers ist sehr weitläufig. Von den Betreibern wurden uns feste, 
     klar definierte Flächen zugeteilt, die ausschließlich von uns genutzt werden dürfen.
     Diese ausgewiesenen Bereiche sind verbindlich einzuhalten und dürfen nicht eigenständig 
     verlassen werden.

     Das Betreten angrenzender Flächen, Wiesen oder Feldern ist grundsätzlich untersagt.  
     Eine Nutzung solcher Flächen ist nur in ausdrücklich genehmigten Ausnahmefällen, bspw. 
     im Rahmen von Programmpunkten, erlaubt, wenn diese im Vorfeld mit derGesamtleitung 
     abgestimmt und freigegeben wurde.

     Einen Übersichtsplan aller für uns nutzbaren Bereiche findet ihr im Infoheft.



Zeltlagerordnung

12. Wassergräben
    Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, Wassergräben oder Ähnliches um die Zelte zu ziehen.

13. Tiere
    Das Mitbringen von Tieren ist nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache und Erlaubnis 
    der Gesamtleitung gestattet.

14.Bildrechte
    Die Bildrechte aller Teilnehmenden, insbesondere der Minderjährigen, sind zu beachten.
    Alle Teilnehmenden erhalten beim Check-in ein farbiges Armband, welches Auskunft über 
    die Einwilligung zu den Bildrechten gibt und während der gesamten Veranstaltung zu    
    tragen ist.

    Beachtet diese auch für alle Beiträge/Storys auf den Kanälen eures Verbandes. Die 
    Teilnehmer*innen haben keine Bildrechte für die Veröffentlichung auf Privatprofilen
    abgegeben, beachtet dies insbesondere bei Minderjährigen!

15. Verfassungsfeindlicher Symbole und Äußerungen
    Das Tragen von Symbolen, sowie das Äußern von „Meinungen“, die gegen die freiheitlich 
    demokratische Grundordnung verstoßen, ist während des gesamten Zeltlagers untersagt. 
    Die Zuwiderhandlung kann abhängig vom Ausmaß und der Einsichtigkeit auch zu einem  
    Ausschluss vom Bundespfingstzeltlager führen.

16. Verbotene Gegenstände und Waffen
    Das Führen von verbotenen Gegenständen und Waffen, insbesondere solche, die unter 
    das Waffenschutzgesetz fallen, ist während des Zeltlagers strengstens untersagt. Bitte 
    überprüft, ob eure Taschenmesser gegebenenfalls darunter fallen und lasst diese dann 
    bitte zu Hause. Wir behalten uns vor, etwaige Gegenstände bei Bedarf für die Dauer des 
    BuPfiLas einzuziehen.



Gesamtleitung:
Luca Schallnus, Margarethe Vahldieck, Noah Richter

Rückfragen und Kontakt:
zeltlager@johanniter-jugend.de



FACTSHEET FÜR (VERANTWORTLICHE)
JUGENDGRUPPENLEITER*INNEN

Liebe*r (verantwortliche) Jugendgruppenleiter*in,

wir freuen uns, dich mit deiner Jugendgruppe auf dem Bundespfingstzeltlager begrüßen zu
dürfen!

Für das BuPfiLa 2026 gibt es einige Neuerungen, die für dich als (verantwortliche*r)
Jugendgruppenleiter*in wichtig sind, diese findest du gleich unter der ersten Überschrift
“Was ist neu?”, bitte lies dir diesen Teil des Factsheets auch durch, wenn du schon viel
BuPfiLa-Erfahrung hast.

Um dir die Planung möglichst einfach zu machen, haben wir dir in diesem Dokument die
wichtigsten Informationen von der Anmeldung über die Vorbereitung bis hin zum Zeltlager
selbst übersichtlich zusammengestellt. Vor dem Zeltlager wirst du auch noch ein Infoheft
mit sämtlichen konkreten Informationen wie Diensteinteilung, Zeltplatzübersicht usw.
erhalten.

Insbesondere für alle neuen (verantwortlichen) JGLs gibt es zusätzlich ein sehr
ausführliches “How-to VGL/JGL”. Wenn dir also nicht ganz klar ist, was ein Bautrupp
macht, welche Dienste auf eure Gruppe zukommen könnten, wie die Anmeldung
funktioniert oder was überhaupt beim BuPfiLa Phase ist, wirf einfach einen Blick dort
hinein.

Was ist neu?

Abbaudienste
Wir brauchen eure Unterstützung im Abbau bspw. beim Abbau von Zelten, beim
Aufräumen der Zeltwiese oder ähnlichem. Deshalb wird es (wie das auch schon bei
manchen LaPfiLas üblich ist) für jede Gruppe einen kleinen Abbaudienst geben. Wir planen
für diesen ca. eine Stunde ein und eure Abbaudienste starten nach der Abschlussrunde.
Selbstverstänlich werden wir bei der Einteilung der Dienste die Altersstruktur eurer Gruppe
beachten. Eure Abreise könnt ihr (abhängig von eurem eigenen Abbau) zwischen 10:30
Uhr und 12:30 Uhr planen.  



FACTSHEET FÜR (VERANTWORTLICHE)
JUGENDGRUPPENLEITER*INNEN
Sozialgerechter(er) Teilnahmebeitrag 
Wir testen 2026 zum ersten Mal einen sozialgerechte(re)n Teilnahmebeitrag, hierzu haben
alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit, abhängig von ihrem sozioökonomischen
Hintergrund, zwischen fünf verschiedenen Teilnahmebeiträgen zu wählen. Hier ist kein
Nachweis über Bedürftigkeit notwendig, die Auswahl erfolgt auf Vertrauensbasis. Im
Rahmen eures Aloom-Abfragelinks könnt ihr einsehen, wer welchen Teilnahmebeitrag
ausgewählt hat. Ausführliche Infos findet ihr im “How-To VGL/JGL”
 
Team Offenes Ohr
Neu in diesem Jahr gibt es das Team „Offenes Ohr“, das eng mit den Vertrauenspersonen
zusammenarbeitet. Das Offene Ohr ist sowohl für die Teilnehmer*innen, als auch für euch
als Jugendgruppenleiter*innen da. Es wird euch zur Seite stehen, wenn ihr einfach
jemanden zum Reden braucht, bietet Unterstützung wenn alles etwas viel wird, ihr
Vermittlung bei Auseinandersetzungen braucht, oder einfach eine Pause in einer ruhigen
Ecke braucht. Traut euch das offene Ohr anzusprechen, manchmal hilft schon ein kleiner
Blick von außen, ein Mensch, bei dem man sich mal etwas von der Seele reden kann oder
die Bestätigung, dass auch Jugendgruppenleiter*innen mal Pause brauchen, weiter.

Zentrale Bestellung von Mineralwasser abgeschafft
Es gibt ab diesem Jahr nicht mehr die Möglichkeit, im Rahmen der Gruppenanmeldung
Mineralwasserflaschen zu bestellen. Selbstverständlich gibt es ausreichend Zugang zu
Trinkwasser und ihr könnt bei Bedarf eigene Mineralwasserflaschen mitbringen.

Neue Allgemeine Geschäftsbedingungen der Johanniter-Jugend
Die Johanniter-Jugend hat neue AGB. Diese sind insbesondere im Falle von kurzfristigen
Absagen relevant und können zu “krummen” Beträgen führen, die wir euren Verband in
Rechnung stellen. Die neuen AGBs findest du hier.

https://www.johanniter.de/assets/JUH/Jugend/Dateidownloads/BuPfiLa_2026/BuPfiLa2026_AGBs.pdf


FACTSHEET FÜR (VERANTWORTLICHE)
JUGENDGRUPPENLEITER*INNEN
Infoabend für V/JGLs
Für alle Fragen/Unklarheiten und Infos werden dieses Jahr vor dem BuPfiLa zwei
Infoabende für VGLs und JGLs stattfinden. Hier könnt ihr auch all eure Fragen noch
loswerden. Die Infoabende finden am Mittwoch, den 18.03.2026 um 19:30 Uhr oder am
Montag, den 11.05.2026 ebenfalls um 19:30 Uhr statt. Den Link zum Zoom-Raum
findest du auf 4juh in der Bundespfingstzeltlager Community oder du schreibst uns eine
Mail an zeltlager@johanniter-jugend.de.
 
Das Wichtigste zur Anmeldung
Die Teilnehmer*innen-Anmeldung findest du unter events.johanniter.de/bupfila-26-
teilnehmerinnen, 

dort müssen sich alle Teilnehmer*innen und natürlich auch V/JGLs anmelden. Hier findest
du auch eine Videoanleitung zur Anmeldung, teile diese gerne mit deinen
Teilnehmer*innen: https://youtu.be/CWaRKZ6EbeY 

Die Gruppenanmeldung deiner Gruppe erfolgt separat über eine eigene Anmeldung. Als
VGL kannst du deine Gruppe kannst unter https://events.johanniter.de/bupfila-26-
gruppenanmeldung bei Aloom anmelden.

Die Anmeldungen deines Verbandes kannst du jederzeit in Echtzeit 
ansehen. Den Link dafür bekommst du entweder indem du uns eine 
Nachricht an anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de schreibst 
oder über deine Landesjugendleitung.

mailto:zeltlager@johanniter-jugend.de
https://events.johanniter.de/bupfila-2026-teilnehmerinnen
https://events.johanniter.de/bupfila-2026-teilnehmerinnen
https://youtu.be/CWaRKZ6EbeY
https://events.johanniter.de/bupfila-26-gruppenanmeldung
https://events.johanniter.de/bupfila-26-gruppenanmeldung
mailto:anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de


FACTSHEET FÜR (VERANTWORTLICHE)
JUGENDGRUPPENLEITER*INNEN
Minderjährige Teilnehmer*innen müssen zu Beginn ihrer Anmeldung ein unterschriebenes
Formular hochladen (als Foto, Scan oder digital unterschrieben), das Formular findest du
hier:

Die Einverständniserklärungen musst du nach Anmeldeschluss kontrollieren und uns dies
bestätigen. Wie das funktioniert, haben wir dir hier in einem Video zusammengefasst:
https://youtu.be/NNcagVIgqJ0. 

Sobald alle Einverständniserklärungen vollständig und korrekt sind, bestätige uns dies bitte
für deine Gruppe per Mail an anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de. Dabei kannst du
dich an der folgenden Formulierung orientieren:

„Hiermit bestätige ich, Vorname Nachname, verantwortliche*r Gruppenleiter*in des
Regional-/Kreisverbandes Verbandsname, dass ich bei allen, bis zum jetzigen Zeitpunkt
eingegangenen Anmeldungen von minderjährigen Teilnehmer*innen meines Verbandes die
Einverständniserklärung kontrolliert habe. Die Erklärungen sind vollständig und enthalten
die Unterschrift einer personensorgeberechtigten Person. Die darin gemachten Angaben,
insbesondere zu Name, Geburtsdatum und Notfalltelefonnummer stimmen mit den
Angaben bei Aloom überein.”

Programm
Dieses Jahr dreht sich alles rund um das Thema Geschichten. Wir wollen mit euch
Geschichten lebendig werden lassen. Dafür reisen wir von Harry Potters Zauberland bis zu
Rotkäppchen. Hierfür brauchen wir eure Unterstützung! Sucht euch als Gruppe eine
grandiose Geschichte aus und bringt gerne Themenbezogen auch Kostüme mit.

https://www.johanniter.de/assets/JUH/Jugend/Dateidownloads/BuPfiLa_2026/BuPfiLa_2026_Einverstaendniserklaerung_Minderjaehrige.pdf
https://youtu.be/NNcagVIgqJ0
mailto:anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de


FACTSHEET FÜR (VERANTWORTLICHE)
JUGENDGRUPPENLEITER*INNEN
Postsystem und Briefkästen
Bitte denkt daran, einen Briefkasten mitzubringen und diesen gut sichtbar aufzustellen.

Während des Zeltlagers dient er als zentrale Anlaufstelle für Post und Mitteilungen. Dort
findet ihr Grüße, Nachrichten und gegebenenfalls auch Einladungen oder Aufforderungen
anderer Verbände zu einzelnen Challenges.

Ein regelmäßiger Blick in euren Briefkasten lohnt sich also auf jeden Fall.

Wimpel und Banner
Als Teilnehmende an der Johannystory hat deine Gruppe für eure Zelte dabei. Achtung ein
solches Banner kann bei einem Abenteuer wie diesem zwischendurch auch mal auf
magische Art und Weise verloren gehen. Darüber hinaus bringt deine Gruppe ein WImpel
mit, welches wir im Herzen der Geschichten, dem Lagerfeuer, aufhängen und alle
Verbände als Teil des BuPfiLa Story kennzeichnet.

45 cm horizontal breit x 60 cm vertikal lang

An- und Abreise
Der Bautrupp deiner Gruppe kann am Donnerstag ab 17:00 Uhr oder Freitag Vormittag
zum Aufbauen anreisen.

Die Anreise der Gruppen ist am Freitag ab 17:00 Uhr und natürlich bis in die Nacht hinein
möglich. Abendessen gibt es ab ca. 19:00 Uhr und ebenfalls bis in die Nacht, damit
niemand hungrig ins Bett gehen muss.

Die Abreise ist am Montag nach den Abbaudiensten zwischen 
10:30 und 12:30 Uhr möglich.

45 cm
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FACTSHEET FÜR (VERANTWORTLICHE)
JUGENDGRUPPENLEITER*INNEN
Unterbringung und Zelte
Die Unterbringung der Teilnehmer*innen erfolgt grundsätzlich in von den Gruppen selbst
mitgebrachten und selbst aufgebauten Zelten. Wenn dein Verband mehr Zelte zur
Verfügung hat, als er selbst benötigt, gib das gerne an. Melde dich bei Bedarf bei uns,
wenn deine Gruppe nicht ausreichend Zelte hat. Eine Checkliste zum kontrollieren und
packen von SG Zelten findest du hier.

Prävention auf dem BuPfiLa
Mit dem Präventionskonzept !ACHTUNG setzt sich die Johanniter-Jugend dafür ein, dass
sich bei unseren Angeboten alle wohl und sicher fühlen können. Auch auf dem
Bundespfingstzeltlager ist die Prävention (sexualisierter) Grenzüberschreitungen und
Gewalt deshalb ein Bestandteil der Planung. Voraussetzung für deine Teilnahme als
Jugendgruppenleiter*in am Bundespfingstzeltlager ist die Vorlage eines gültigen
erweiterten Führungszeugnisses beim jeweils zuständigen Regiona- bzw. Kreis- oder
Landesverband.

Nachmeldungen und Absagen
Bitte gib uns umgehend Bescheid, wenn Teilnehmende deiner Gruppe doch nicht mit zum
Bundespfingstzeltlager kommen können. Nicht abgemeldete Teilnehmer*innen werden im
Nachgang gemäß den AGB in Rechnung gestellt. Gleiches gilt für mögliche
Nachmeldungen nach dem Anmeldeschluss. 

Wichtig: Nach dem Anmeldeschluss können wir keine Teilnahme mehr garantieren. Eine
möglichst schnelle Information an anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de kann das
aber möglich machen. 

https://www.johanniter.de/assets/JUH/Jugend/Dateidownloads/BuPfiLa_2026/BuPfiLa2026_How_To_SG-Zelt_checken.pdf
mailto:anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de


ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN
VERANSTALTUNGEN DER JOHANNITER-JUGEND

Geltungsbereich und Anwendung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten bundesweit für alle zwischen der
Jugendorganisation Johanniter-Jugend in der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
(=Veranstalter/JUH) mit der angemeldeten Person (=Vertragspartner) geschlossenen
Verträge über die Teilnahme an Veranstaltungen. Mit seiner Anmeldung erkennt der
Vertragspartner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Abweichende allgemeine
Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden vom Veranstalter nicht anerkannt, es
sei denn, er stimmt der Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Soweit bei einer Veranstaltung
von diesen AGB abweichende Vereinbarungen getroffen werden, haben die abweichenden
Vereinbarungen Vorrang.

Anmeldung
An- und Abmeldungen erfolgen in Schrift- oder Textform unter Verwendung des
Anmeldeformulars (in der Regel online) oder per E-Mail. Die Anmeldung gilt als
verbindliches Vertragsangebot. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt, sofern im Anmeldebogen keine anderen Angaben formuliert sind.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme. Der Vertragspartner erhält eine
Anmeldebestätigung mit Informationen zur Veranstaltung. Der Vertrag kommt mit Zugang
dieser Anmeldebestätigung zustande.

Allgemeine Informationen
Bei allen Veranstaltungen der Johanniter-Jugend gilt das Jugendschutzgesetz.
Stichwaffen, Feuerwaffen (auch sogenannte „Softair“), Abwehrsprays und alle ähnlichen
Gegenstände, die zur Verletzung von Menschen verwendet werden können, sind während
der gesamten Veranstaltung verboten. Für die Veranstaltungen, die ins Ausland führen, ist
grundsätzlich ein gültiger Reisepass oder Personalausweis erforderlich. Reisedokumente
müssen ab Ende der Reise noch für mindestens sechs Monate gültig sein. Ebenfalls
bestehen muss ein Auslandsreisekrankenversicherungsschutz. Für unsere Veranstaltungen
kann nach dem Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der Jugendarbeit,
Sonderurlaub bzw. Schulbefreiung beantragt werden. Nähere Informationen darüber gibt
es über die jeweiligen hauptamtlichen Ansprechpersonen.

Des Weiteren gilt die Jugendordnung der Johanniter-Jugend (zu finden   
unter www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/johanniter-jugend-
miteinanderfuereinander/service/). Sollte eine Veranstaltung 
erweiterte Regelungen (z.B. eine Zeltlagerordnung o.ä.) umfassen, 
so hat der Veranstalter auf diese im Rahmen der Anmeldung 
ausdrücklich hinzuweisen.

https://www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/johanniter-jugend-miteinanderfuereinander/service/
https://www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/johanniter-jugend-miteinanderfuereinander/service/
https://www.johanniter.de/assets/JUH/Jugend/Dateidownloads/BuPfiLa_2026/BuPfiLa2026_Zeltlagerordnung.pdf


Teilnahmegebühren und Zahlungsbedingungen
Sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde hat bei kostenpflichtigen
Veranstaltungen der Vertragspartner das vertraglich vereinbarte Entgelt für die
Veranstaltung (Teilnahmegebühr) gemäß Rechnungslegung durch den Veranstalter zu
begleichen. Die Teilnahmegebühr ist mit der Bestätigung der Anmeldung fällig und ist vom
Vertragspartner spätestens bis zu dem in der Rechnung angegebenen Termin unter
Angabe der Rechnungsnummer zu überweisen. Die Zahlung des Entgeltes hat
ausschließlich auf das in der Rechnung genannte Konto zu erfolgen. Alternativ kann für die
Teilnahmegebühr eine Barzahlung vereinbart werden. In dem Fall erhält der
Vertragspartner einen Quittungsbeleg. In der Regel sind in den Teilnahmegebühren
Vollverpflegung, Unterbringung und Arbeitsmaterialien enthalten. Sollten zusätzliche
Kosten anfallen, sind diese extra aufgeführt.

Rücktritt und Stornierungskosten
Der Vertragspartner kann vor Beginn der Veranstaltung bis zum Tag der Anmeldefrist
kostenlos vom Vertrag zurücktreten. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Vertragspartner
ist dem Veranstalter in Textform mitzuteilen. Nach Ablauf der Anmeldefrist ist der
Veranstalter berechtigt, dem Vertragspartner bereits entstandene Kosten in Rechnung zu
stellen, mindestens jedoch:

• weniger als 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 25 % der Teilnahmegebühr
• weniger als 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50 % der Teilnahmegebühr
• weniger als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 100 % der Teilnahmegebühr
• bei unangekündigter Nicht-Teilnahme: 100 % der Teilnahmegebühr

Für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Rücktrittserklärung kommt es auf deren
Zugang bei dem Veranstalter an. Dem Vertragspartner wird aber gestattet den Nachweis
zu erbringen, dass durch den Rücktritt kein oder ein wesentlich geringerer Schaden als die
oben aufgeführte und im Einzelfall geltend gemachte Teilnahmegebühr für den
Veranstalter entstanden sei. Bei Rücktritt erfolgt eine Erstattung der schon bezahlten
Teilnahmegebühr, wenn der Veranstalter den Platz anderweitig besetzen kann oder in
weiteren begründeten Einzelfällen.



Absagen
Der Veranstalter kann bei Nichterreichen der erforderlichen Mindestteilnehmerzahl oder
einem anderen wichtigen Grund (z. B. kurzfristige Nichtverfügbarkeit der für die
Durchführung der Veranstaltung maßgeblichen Personen ohne Ersatzmöglichkeit,
Ausbruch von ansteckenden Krankheiten, Fall von höherer Gewalt) die Durchführung der
Veranstaltung absagen. Der Vertragspartner wird darüber vom Veranstalter rechtzeitig
informiert. Bereits von dem Vertragspartner geleistete Zahlungen werden in diesem Fall
zurückerstattet. Dies gilt auch für den Fall, dass der Vertragspartner an einem
Nachholtermin für die Veranstaltung nicht teilnehmen kann. Weitergehende Ansprüche,
insbesondere Schadensersatzansprüche gleich welcher Art oder der Ersatz von
vergeblichen Aufwendungen und sonstigen Nachteilen, sind ausgeschlossen.

Änderung
Der Veranstalter behält sich vor, den Veranstaltungsablauf zu ändern. Solche Änderungen
berechtigen den Vertragspartner grundsätzlich nicht zum Rücktritt von der Veranstaltung
oder zur Minderung der Teilnahmegebühr. Ein Rücktrittsrecht des Vertragspartners ist nur
dann gegeben, wenn sich Inhalt, Ort oder Datum der Veranstaltung so maßgeblich ändern,
dass dem Vertragspartner die Teilnahme an der Veranstaltung nicht zumutbar ist.

Haftung
Der Veranstalter haftet in Fällen des Vorsatzes, arglistiger Täuschung und grober
Fahrlässigkeit sowie für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch
ihre gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Außerdem haftet er bei der
schuldhaften Verletzung sog. Kardinalpflichten. Kardinalpflichten sind alle Pflichten, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung man regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer
Kardinalpflicht nur leicht fahrlässig geschah und nicht zu einer Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit führte, sind die Ansprüche auf Schadensersatz der Höhe nach auf
den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung des Veranstalters für die
bei Übernahme einer Garantie sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung
bleibt unberührt. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz gegen den Veranstalter
ausgeschlossen.



Ausschluss von der Teilnahme
Der Veranstalter ist berechtigt, den Vertragspartner in besonderen Fällen z.B. bei
wiederholter Nichtbeachtung von Anweisungen, Vandalismus, Störung der Veranstaltung
oder Zahlungsverzug, von der Teilnahme auszuschließen. Der Vertragspartner wird dann
auf eigene Kosten unverzüglich nach Benachrichtigung der Sorgeberechtigten nach Hause
geschickt. Minderjährige Vertragspartner müssen von den Erziehungsberechtigten
abgeholt werden. Die dabei entstehenden Reisekosten sind selbst zu tragen. Ein Anspruch
auf Erstattung der Reisekosten oder gezahlter Teilnahmegebühren besteht in solch einem
Fall nicht.

Datenschutz
Die von dem Vertragspartner bei der Anmeldung angegebenen Daten werden
ausschließlich zum Zwecke der Veranstaltungsabwicklung, ggf. zur Abrechnung von
Fördergeldern und bei kostenpflichtigen Veranstaltungen darüber hinaus zum Zwecke der
Rechnungslegung verarbeitet. Sofern der Vertragspartner bei der Anmeldung oder bei der
Veranstaltung in weitere Datenverarbeitungen einwilligt, werden die Daten für die jeweils
angegebenen Zwecke gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Alternative Streitbeilegung/Außergerichtliche Online-Streitbeilegung
Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) bereit, die 
hier / zu finden ist: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Schlussbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages sind nur wirksam, wenn sie in Textform (z.B.
per E-Mail) vereinbart werden. Sollten einzelne Bestimmungen der AGB ganz oder
teilweise unwirksam werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon
nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, eine angemessene
Ersatzregelung zu vereinbaren, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die
Vertragsparteien bei Abschluss des Vertrages gewollt haben.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Kommt der Vertrag mit
einem Unternehmer i. S. d. § 14 BGB oder einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts zustande, wird als Gerichtsstand Berlin vereinbart.

Stand: Februar 2026

http://ec.europa.eu/consumers/odr


AUSSCHREIBUNG ALLROUNDER*INNEN UND
AUF-/ABBAUHELFER*INNEN

Du kannst das BuPfiLa 2026 auch wieder konkret vor Ort unterstützen.
Im Folgenden zeigen wir dir, welche Optionen dir offen stehen, was dich erwartet und was
wir von dir erwarten. In jedem Fall warten eine große Portion JJ-Feeling, Abende am
Lagerfeuer, strahlende Kinderaugen und ein nettes Team auf dich.

Engagementmöglichkeiten
Vor Ort gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben, bei denen wir uns über helfende Hände
sehr freuen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten dich vor Ort einzubringen, die wir dir im
folgenden kurz vorstellen. Du findest weiter unten noch mehr Details zu allen Rollen. 

1.Auf- und/oder Abbauhelfer*in 
a.Ohne weitere Rolle vor Ort
b.Wenn du beim BuPfiLa keine andere Funktion hast, aber auch nicht die ganze Zeit

vor Ort sein kannst, kommt für dich die Rolle als Auf- bzw. Abbauhelfer*in Frage.
Als Aufbauhelfer*in unterstützt du uns von Mittwoch bis Freitagnachmittag im
Aufbau und als Abbauhelfer*in von Montagmorgen bis Dienstagvormittag im
Abbau. Melde dich dazu direkt als Auf- bzw. Abbauhelfer*in an. Du kannst gerne
noch einen Tag Zeltlager hinten oder vorne dranhängen.

c.Als JGL vor Ort
d.Wenn du während des BuPfiLas als Jugendgruppenleiter*in für deine Teilnehmer*in

da sein willst, aber Zeit und Lust auf mehr Tage BuPfiLa-Feeling hast und mit
anpacken willst, dann unterstütze uns im Aufbau ab Mittwoch bis deine Gruppe am
Freitag anreist oder im Abbau ab der Abreise deiner Gruppe bis Dienstagvormittag.
In diesem Fall melde dich normal als Teil deiner Gruppe an. Neben der Abfrage
nach Bautrupps kannst du dort auch angeben, dass du uns beim Auf- und/oder
Abbau unterstützen möchtest. 

2.Allrounder*in
         Wie der Name schon sagt, kann alles auf dich zukommen, denn auf dem BuPfiLa gibt  
         es oft unvorhersehbare Aufgaben, plötzliche Engpässe oder spontane Ideen, die sich 
         wunderbar umsetzen lassen, wenn du als vielseitige*r Helfer*in dabei bist. Wenn du 
         sehr flexibel bist und dich spontan in viele neue Situationen hineinversetzen kannst, 
         dann bist du als Allrounder*in genau richtig. In deiner Anmeldung fragen wir natürlich 
         auch nach deinen Fähigkeiten und Präferenzen und versuchen diese 
         bestmöglich zu berücksichtigen. Gerne kannst du als 
         Allrounder*in auch schon am Mittwoch oder Donnerstag 
         anreisen und/oder auch erst am Dienstagvormittag abreisen. 
         Beachte, dass die Anmeldefrist für Allounder*innen 
         bereits am 05.04.2026 endet. 



AUSSCHREIBUNG ALLROUNDER*INNEN
UNAUF-/ABBAUHELFER*INNEN
Auf-/Abbauhelfer*in 
Als Auf- und Abbauhelfer*in hilfst du mit dafür zu sorgen, dass alles rechtzeitig zum
Beginn des BuPfiLa steht und nach dem BuPfiLa wieder abgebaut wird. Die Rolle passt zu
dir, wenn du …

Pack-an Mentalität hast
spontan und flexibel bist
zwischendurch auch gerne mal eine körperlich etwas anstrengende Aufgabe
übernimmst 

Was dich erwartet:
Unterstützung bei allen Tätigkeiten, die im Rahmen des Auf- und Abbaus aufkommen,
beispielsweise

Aufbauen von Zelten, Jurte und Infrastruktur
Zeltplatz dekorieren, Orte passend zum Motto gestalten
kurzfristige Besorgungen tätigen
Und vieles mehr, was noch anfällt

Zeitraum:
Ab Mittwochmittag bis Freitagabend als Helfer*in für den Aufbau
Ab Montagfrüh bis Dienstagvormittag für den Abbau
Die Zeit des BuPfiLas selbst kannst du bspw. mit deiner Gruppe genießen oder einen
Tag Zeltlager vor oder hinter den Auf- bzw. Abbau dranhängen.

Allrounder*in
Als Allrounder*in unterstützt du das Team BuPfiLa, wo immer gerade deine Hilfe benötigt
wird. Das heißt, von dir wird vor allem viel Spontanität gefordert. Morgens noch eine flotte
Einkaufsfahrt und nachmittags hinter der Kamera stehen kann genauso dein Tag sein, wie
spontan nasse Schlafsäcke trocken föhnen und anschließend das aus dem Hut gezauberte
Schlecht-Wetter-Programm unterstützen. Dabei schauen wir natürlich, was zu deinen
Fähigkeiten passt: Vielleicht hast du einen großen Führerschein, bist Jugendgruppen-
leiter*in, Hobby-Fotograf*in oder schleppst problemlos zwei Festzeltbänke alleine? 



AUSSCHREIBUNG ALLROUNDER*INNEN
UNAUF-/ABBAUHELFER*INNEN
Da du uns als als Allrounder*in während des gesamten Zeltlagers unterstützt, musst du
selbstverständlich auch keinen Teilnahmebeitrag zahlen.
Die Rolle passt zu dir, wenn du …

flexibel und spontan bist
schon Erfahrungen auf Zeltlagern gesammelt hast
bei Leerlauf gute Ideen hast, was du mit deiner Zeit (bestenfalls fürs BuPfiLa)
anfangen kannst.

Was dich erwartet:
Potenziell alles, das könnte z.B. Folgendes, aber auch vieles mehr sein:

Unterstützung aller Teams, sei es an der Kamera, beim Einchecken der
Teilnehmer*innen, handwerkliche Tätigkeiten, abends im Bistro Getränke
ausschenken oder vieles mehr
Übernehmen von Aufgaben, die das Team entlasten, beispielsweise Shuttle- und
Einkaufsfahrten, eine Runde Sonnencreme und nette Worte für alle
Teammitglieder, Unterstützung in den jeweils stressigen Phasen z.B. bei der An-
und Abreise
Unterstützung des Programmteams bei einzelnen Aufgaben, beispielsweise bei
einer Station o.ä.

Zeitraum:
Mindestens von Freitagabend bis Montagnachmittag
Eine Anreise ist ab Mittwochnachmittag möglich und wir freuen uns über jede
Unterstützung beim Aufbau 
Eine Abreise ist am Montag ab Nachmittags möglich und auch beim Abbau freuen wir
uns über jede helfende und geduldige Hand, gerne auch bis Dienstagvormittag.

Was dich erwartet:
Unterstützung bei allen Tätigkeiten, die im Rahmen des Auf- und Abbaus aufkommen,
beispielsweise

Aufbauen von Zelten, Jurte und Infrastruktur
Zeltplatz dekorieren, Orte passend zum Motto gestalten
kurzfristige Besorgungen tätigen
Und vieles mehr, was noch anfällt



AUSSCHREIBUNG ALLROUNDER*INNEN
UNAUF-/ABBAUHELFER*INNEN
Vorraussetzungen für Allrounder*innen
Als Allrounder*in müsst innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem BuPfiLa ein erweitertes
Führungszeugnis zur Einsicht vorgelegt haben. Hierzu erhältst du von uns eine
entsprechende Bescheinigung, sowie ein erklärendes Factsheet. Gerne unterstützen wir
dich in dem Prozess, gleichzeitig ist eine Teilnahme ohne die Einsicht eines erweiterten
Führungszeugnisses nicht möglich. Dabei werden wir keine Ausnahmen machen! Ebenso
erwartet alle Allrounder*innen Vor-Ort-Helfer*innen eine kleine, extra auf das Zeltlager
angepasste !ACHTUNG-Schulung. Hierfür gibt es zwei Termine zur Auswahl, diese finden
online am Montag, den 27.04.2026 um 19:30 Uhr und am Dienstag, den 12.05.2026
um 19:30 Uhr statt. 

An- und Abreise
Die An- und Abreise ist sowohl mit einem Dienstwagen als auch mit dem Zug möglich.
Dann bringt euch je nach Uhrzeit ein Linienbus zum Zeltplatz oder wir sammeln euch in
Gotha am Bahnhof ein. Für Auf- und Abbauhelfer*innen und Allrounder*innen übernehmen
wir im Rahmen der Richtlinie Dienstreisen gegebenenfalls anfallende Reisekosten. 

Anmeldung/Auswahl/etc
Als Allrounder*in oder Auf- und Abbauhelfer*in kannst du dich über die ganz normale
Anmeldung für Teilnehmer*innen und JGLs anmelden. Dort kannst du auf der zweiten
Seite deine Rolle als Allrounder*in oder Auf- bzw. Abbauhelfer*in auswählen und alle
entsprechenden Angaben machen. Als Allrounder*in kannst du selbstverständlich auch den
Auf- und/oder Abbau unterstützen; das wirst du im Laufe der Anmeldung gefragt.
Falls du gleichzeitig beim Auf- und Abbau helfen und dazwischen für deine Gruppe da sein
möchtest, melde dich als JGL oder Teilnehmer*in an. In diesem Fall kannst du später
angeben, dass du uns beim Auf-und Abbau unterstützen möchtest.
Bitte beachte, dass die Anmeldung als Allrounder*in schon vor dem Ende der allgemeinen
Anmeldefrist endet, und zwar am Ostersonntag, den 05. April 2026! Anschließend
schauen wir uns alle Bewerbungen an und bestätigen dir bis spätestens zum 
12. April 20026, ob du als Allrounder*in dabei sein kannst.Bei der Auswahl schauen wir
danach, möglichst viele Fähigkeiten und Qualifikationen abzudecken, um bestens für alle
möglichen Aufgaben gewappnet zu sein. Als Auf- / Abbauhelfer*in kannst du dich bis zum
regulären Anmeldeschluss am 19.04.2026 anmelden.
Wir freuen uns sehr über deine Unterstützung beim BuPfiLa 2026!
Bei Fragen stehen wir dir gerne unter zeltlager@johanniter-jugend.de 
zur Verfügung.

 

mailto:zeltlager@johanniter-jugend.de

